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Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtplanungsausschuss 22.09.2022 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Wohnraumförderung 
Förderung im Programmjahr 2022 
 
Anlagen: 

Entscheidungsvorlage 

 
Sachverhalt (kurz): 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr hat die Einzelheiten zum 
Wohnungsbauprogramm 2022 mitgeteilt und die Fördermittel für das Jahr 2022 zugewiesen. 
 
Über die in diesem Jahr zur Verfügung stehenden Mittel und die neu gefassten 
Wohnraumförderungsbestimmungen wird berichtet. 
 
Für Nürnberg handelt es sich um einen Betrag von insgesamt 73,37 Mio. Euro (Vorjahr 66,72 
Mio. Euro) an Fördermitteln des Freistaats Bayern und der Stadt Nürnberg. Bewilligungsstelle 
für die Wohnraumfördermittel in Nürnberg ist der Stab Wohnen im Wirtschafts- und 
Wissenschaftsreferat. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten 1.372.000 € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv 1.258.000 € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv 114.000 € davon Personalkosten       € pro Jahr 
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Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Das Thema Wohnen betrifft Menschen unterschiedlichen Alters und 

Lebenssituationen. Dazu zählen auch Familien in unterschiedlichen 
Lebenslagen und differenzierten Konstellationen. 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   Ref. I/II/Stk 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Durchführung des Bayerischen Wohnungsbauprogramms im Jahr 2022 nach den 
Wohnraumförderungsbestimmungen 2012 und den Wohnraumförderungsbestimmungen 2022 
wird mit Einsatz von städtischen Wohnungsbaudarlehen und -zuschüssen zur 
Komplementärfinanzierung zugestimmt. 
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